
Kommunikation	über	entscheidende	
Lebensinhalte,	über	Therapiebegren-
zung	etc.	ist.	Die	oft	geforderte	pro-
fessionelle	 palliativmedizinische	 Ver-
sorgung	 ist	 zwar	 wünschenswert,	
aber	 ihre	 flächendeckende	 Umset-
zung	 nicht	 realistisch.	 Untersuchun-
gen	 zur	 psychosozialen	 Integration	
von	Pflegeheimbewohnern	etc.	bele-
gen	die	großen	Defizite.	Hier	ist	nicht	
allein	 die	 Medizin	 gefragt,	 sondern	
eine	 gesamtgesellschaftliche	 Kultur	
im	 Umgang	 mit	 Schwerstkranken	
und	 Sterbenden	 unverzichtbar,	 die	
nur	mit	Familienstrukturen,	ambulan-
ten	 psychosozialen	 Netzwerken	 etc.	
vorstellbar	ist.	Gerade	die	Kommuni-
kation	 mit	 Angehörigen,	 die	 Wert-
schätzung	 und	 Einbeziehung	 der	
Laienkompetenz	sowie	die	jahrelang	
entstandenen	Vertrauensverhältnisse	
in	familiären	Strukturen	etc.	werden	
zuwenig	 bei	 der	 Entwicklung	 realis-
tischer	 Therapieziele	 in	 der	 Onkolo-
gie	genutzt.	Als	sinnvolle	Möglichkeit	
des	 Umgangs	 mit	 Patientenverfü-
gungen	 wurde	 die	 österreichische	
Gesetzgebung	mit	der	Heranziehung	
bestimmter	 Anforderungen	 an	 den	
Status	einer	verbindlichen	Patienten-
verfügung	genannt.
D.	Sternberg-Lieben	ging	 in	 seinem	
Vortrag	 insbesondere	 auf	 die	 State-
ments	 und	 Vorschläge	 des	 Juristen-
tages	 2006	 ein,	 die	 ebenfalls	 die	
Reichweitenbegrenzung	 und	 die		
generelle	 vormundschaftliche	 Einbe-
ziehung	 ablehnen.	 F.	 Oehmichen		
(Kreischa)	 stellt	 in	 seinem	 Vortrag	

„Indikationsbegriff	 –	 absolut	 oder	
relativ?“	 	 anschaulich	 dar,	 dass	 die	
medizinische	 Indikation	keine	objek-
tive	 naturwissenschaftliche	 Größe	
darstellt,	sondern	gerade	angesichts	
komplexer	werdender	diagnostischer	
und	therapeutischer	Abläufe	von	der	
Mitwirkung,	 von	 der	 Kooperations-	
und	 Leidensbereitschaft	 sowie	 der		
Persönlichkeit	 des	 Patienten	 erheb-
lich	 abhängt.	 Eindringlich	 plädierte	
er	 für	 einen	 breiten	 Entscheidungs-
spielraum,	 der	 anhand	 der	 individu-
ellen	Situation	ausgestaltbar	ist.		Bei	
der	 Bewertung	 medizinischer	 Ent-
scheidungen	am	Lebensende	müsse	
nicht	nur	die	entschiedene	medizini-
sche	Maßnahme,	 sondern	 auch	der	
Weg	 zu	 dieser	 Entscheidung	 nach-
vollziehbar	sein.
M.	 Volkmer,	 MdB	 (Berlin/Dresden)		
gab	 den	 Teilnehmern	 des	 Symposi-
ums	einen	aktuellen	Einblick	 in	den	
Stand	der	parlamentarischen	Diskus-
sion	 unter	 dem	 Thema	 „Patienten-
verfügung	und	Therapiebegrenzung	
am	Lebensende	–	aus	der	Sicht	des	
Gesetzgebers“.	Derzeit	gibt	es	Grup-
penanträge,	 und	 es	 ist	 durchaus	
offen,	in	welche	Richtung	der	derzei-
tige	Status	quo	durch	eine	Gesetzge-
bung	 zu	 Patientenverfügung	 entwi-
ckelt	 wird.	 In	 der	 anschließenden	
breiten	 Diskussion	 wurde	 einhellig	
formuliert,	dass	eine	Einengung	der	
derzeitigen	Entscheidungsbreite	einen	
unvertretbaren	 Nachteil	 für	 Ärzte	
und	Patienten	gleichermaßen	bedeu-
ten	würde.	

F.	 Pawlick	 	 gab	 einen	 Überblick	 zu	
„Ethik	in	Theorie	und	Praxis	–	studenti-
sche	Erfahrungen	aus	der	Ethiklehre	
in	Dresden“,	und	abschließend	sprach	
J.	Puls	über	„Die	Patientenverfügun-
gen	 aus	 notarieller	 Sicht“.	 Er	 ging	
auch	 auf	 das	 zentrale	 Register	 ein,	
bei	 dem	 seit	 2004	 Vorsorgevoll-
machten	 registriert	werden	können.	
Übereinstimmend	 mit	 den	 anderen	
Referenten	gab	er	aus	der	notariellen	
Praxis	 Beispiele,	 dass	 ein	 formalisti-
scher	 Umgang	 mit	 Stellvertreterent-
scheidungen	wenig	hilfreich	ist,	son-
dern	 immer	eine	 individuelle	Gestal-
tung	nach	vorheriger	 intensiver	Wil-
lensbildung	erforderlich	ist.
Das	 Symposium	 hat	 die	 Teilnehmer	
aus	verschiedenen	Berufsgruppen,	hat	
Patienten	 und	 Angehörige	 zu	 einer	
anregenden	 Diskussion	 zusammen	
geführt.	Gedankt	sei	wiederum	den	
Referenten	für	 ihr	Engagement	und	
den	 Sponsoren,	 durch	 deren	 Unter-
stützung	das	Symposium	ermöglicht	
wurde.	
Das	 20.	 Dresdner	 hämatologisch-
onkologische	 Gespräch	 findet	 am	
23./24.	 November	 2007	 unter	 dem	
Thema	 „Naturwissenschaft,	 Kunst,	
Rechtsprechung	 –	 ganzheitliche	
Dimension	onkologischer	Therapien“	
statt.
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Information des 
Landesversorgungs
amtes zur Befund
honorierung

Im	Bereich	der	Ämter	für	Familie	und	
Soziales	wurde	ab	Oktober	2006	im	
Schwerbehindertenrecht	 ein	 neues	
EDV-Verfahren	eingeführt.	Auf	Grund	
der	 Komplexität	 des	 neuen	 Verfah-
rens	und	den	vielfältigen	technologi-
schen	 Rahmenbedingungen	 traten	
trotz	umfangreicher	Tests	im	Vorfeld	
unvorhersehbare	Probleme	auf.	Diese	

Probleme	 führten	 auch	 dazu,	 dass	
eine	zeitnahe	Auswertung	und	Hono-
rierung	 der	 von	 den	 behandelnden	
Ärzten	angeforderten	Befundberichte	
nicht	 immer	 möglich	 war	 und	 ist.	
Hier	kam	es	leider	zu	Verzögerungen	
und	auch	berechtigten	Nachfragen.

Die	 Probleme	 wurden	 und	 werden	
von	 allen	 beteiligten	 Stellen	 zurzeit	
beseitigt.	 Insbesondere	 für	 die	 Aus-
wertung	 und	 Honorierung	 von	 Be-
fundberichten	 wurden	 organisatori-
sche	Maßnahmen	ergriffen,	um	die	
unerledigten	 Anträge	 möglichst	
zügig	abzuarbeiten.

Für	 die	 Verzögerungen	 bei	 der	
Befundhonorierung	möchte	ich	mich	
entschuldigen	 und	 gleichzeitig	 um	
Verständnis	 bitten.	 Ich	 versichere	
Ihnen,	 dass	 alle	 eingereichten	 Be-
fundberichte	honoriert	werden	und	
bitte	im	Einzelfall	um	Geduld.

Sächsisches	Landesamt	für	
Familie	und	Soziales

gez.	Klaus-Bemmann-Ender
Leiter	des	Landesversorgungsamtes

Reichsstraße	3,	
09112	Chemnitz

Amtliche Bekannmachung




